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Die Genehmigung des  
Fotografen / Urhebers zur  
Veröffentlichung liegt mir 

persönlich vor.

Alle auf dem Foto  
identifizierbaren  
Personen müssen  

einer Veröffent-
lichung des 

Bildes  
zustimmen.

Jede identifizierbare  
Person auf dem Bild  

hat der beabsichtigten  
Veröffentlichung aus-
drücklich zugestimmt  
(bei Minderjährigen: 

zusätzlich die gesetzli-
chen Vertreter).

Die Personen sind nur 
zufällig „Beiwerk“ zum  
eigentlichen Bildmotiv 
und das Foto entstand 
im öffentlichen Raum 
(z.B. auf der Straße).

Das Foto zeigt Teilneh-
mer einer öffentlichen 

Veranstaltung (z.B. 
Prozession) und dient 
der Berichterstattung 

über das Ereignis
(ggf. ist das Hausrecht 

zu beachten).

Es handelt sich um 
Personen der Zeitge-
schichte (z.B. Pfarrer, 
Sportler, Politiker) in 

Ausübung ihres Amtes 
in der Öffentlichkeit.

Ich habe das Werk von Pfarr-
briefservice.de heruntergela-
den. Ich kenne und beachte 
die Nutzungsbedingungen.

Die gesetzliche 
Schutzfrist (70 Jahre 

nach dem Tod des 
Urhebers) ist abge-

laufen.

Die rechtlichen 
Voraussetzungen 

sind wahrscheinlich 
erfüllt. Das Foto oder 
die Grafik darf veröf-

fentlicht werden.*

Die Rechte sind bereits  
geklärt. Das Werk  
darf veröffent- 
licht werden.

Der Eigentümer des An-
wesens, auf dem das Foto 

entstanden ist, hat einer Ver-
öffentlichung zugestimmt.

Es sind Personen  
auf dem Foto  

identifizierbar.

Ich möchte: 
 ein Bild oder eine Grafik  
vervielfältigen und ver-
breiten, veröffentlichen, 

abdrucken, auf die Website 
stellen.

Ich bin der Fotograf des 
Bildes. Ich bin der Urheber 

der Grafik.

* Alle in diesem Diagramm getroffenen Aussagen sollen der groben Orientierung dienen. Berücksichtigt ist dabei ausschließlich anwendbares deutsches Recht. 
Wir haben uns bemüht, die Sachverhalte übersichtlich und korrekt darzustellen. Das Diagramm stellt keine Rechtsberatung dar und soll/kann diese nicht er- 
setzen. Für die Veröffentlichung von Werken und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen ist alleine der Veröffentlicher verantwortlich. Besondere Sorgfalt ist 
u.a. auch im Zusammenspiel mit sog. Social Media Plattformen (Facebook u.a.) geboten. Bitte wenden Sie sich für alle konkreten Detailfragen an die Rechtsab-
teilung Ihres zuständigen Bistums.
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Es handelt sich um eine 
Außenaufnahme, die ohne 

weitere Hilfsmittel auf  
öffentlichem Grund (z.B. auf 
der Straße) entstanden ist.

Es handelt sich um Werke der 
bildenden Kunst (z.B. Gemäl-

de, Skulptur, Architektur)

Der Urheber des Werkes bzw. 
dessen Rechtsnachfolger hat 

einer Veröffentlichung des 
Fotos zugestimmt.  

Das Werk ist frei von Rechten 
Dritter (z.B. Verwertungsge-

sellschaften wie VG Bild).

Der Urheber muss einer 
Veröffentlichung seines 

Werkes ausdrücklich 
zustimmen. Für weitere 

mögliche Quellen kann hier 
keine Aussage getroffen 

werden, da dies u.a. abhän-
gig ist von den jeweiligen 

Lizenz- und Nutzungs- 
bedingungen, die 

der Verwerter 
beachten muss.

Urheber des abgebildeten 
Werkes und Eigentümer 

des Anwesens müssen  
einer Veröffentli-

chung zustimmen.

Das bestimmende Bildmotiv:  
Fremdes Eigentum (z.B. 

Innenraum eines Hauses, 
eines Gebäudes, einer Kirche, 
Ausstellungsraum, Kunstge-
genstände, Teile einer Woh-
nungseinrichtung, Garten, 

Schlosspark, Tiergehege im 
Zoo, Bahngelände, ... )

Nein

Im Labyrinth der Bildrechte
www.pfarrbriefservice.de führt Sie hindurch.*

© www.pfarrbriefservice.de

Viele weitere Hinweise zu rechtlichen Fragen gibt es hier: http://bit.ly/1eERkuc


